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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1995

Rechtssatz

Die Übertretung des § 149 Z 8 GewO (i.d.F. der Gewerberechtsnovelle 1992, nunmehr § 143 Z 8 GewO 1994),

betre:end das freie Gewerbe der Beherbergung von Gästen, wird mit der ausschließlichen Anführung des

Gesetzeswortlautes dieser Bestimmung nicht im Sinne des § 44 a Z 1 VStG ausreichend umschrieben. So ist

auszuführen bzw. vorzuwerfen, durch welche Tätigkeiten und in welchem Umfang dieses Gewerbe ausgeübt worden

wäre. Es fehlt die Konkretisierung sowohl hinsichtlich tatsächlich durchgeführter Bewirtungen bzw. Beherbergungen

genauso wie hinsichtlich der Zahl angebotener und Gästen zur Verfügung gestellter Fremdenbetten.

Schlagworte

Gewerbeordnung Tatbestandsmerkmal freies Gewerbe

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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